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 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ABGB §163 H1

ABGB §163 H6

ABGB §163 H8

Rechtssatz

Ein nach der biostatistischen Wahrscheinlichkeitsberechnung verbliebenes Irrtumsrisiko von 4,5 Prozent reicht

keineswegs aus, eine DNA - Analyse von vornherein auszuschließen.
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